
Es wird einstimmig empfohlen: 
 
Der Rat möge beschließen: 
 
1. Finanzielle Grundlagen 
  
1.1 Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern unverändert wie folgt: 
 
1.1.1 Grundsteuern 
        -  für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke (Grundsteuer A) 350 % 
        - für die Grundstücke  (Grundsteuer B)     350 % 
 
1.1.2 Gewerbesteuer        350 % 
 
Der Verwaltungsausschuss möge beschließen: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt: 
 
1. Eine Bauprioritätenliste vorzulegen. 
2. Die Kofinanzierungsanteile bei den Investitionen auszuweisen. 
3. Zielvereinbarungen und Kennzahlen zur Zielerreichung zu den Haushaltsberatungen 

der Fachausschüsse vorzulegen. 


